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„Auf dem Abendspaziergang plötzlich das verstohlene Rascheln 
eines dürren Blatts am Straßenrand, ein trockenes Scharren, als  
würden mit einem Federkiel geheime Botschaften ins Pflaster  
gekratzt. Und man wird unruhig, man glaubt, sie entschlüsseln  
zu müssen: es könnte etwas sein, das einen selbst betrifft.“

Ingrid Mylo1

„eine lange thörichte zeit hatte uns geübt und beinahe gewöhnt, 
dasjehnige zu verwahrlosen, was mitten bei und neben uns ge-
blieben war, woraus die treuen augen unserer guten ehrlichen 
vorfahren hervorzublicken und die frage an uns zu thun schei-
nen: ob wir sie endlich auch wieder grüszen wollen?“

Jacob Grimm2

„WEH dem/der sein Haus mit sunden bawet/vnd seine Gemach 
mit vnrecht/der seinen Nehesten vmb sonst erbeiten lesst/vnd 
gibt jm seinen Lohn nicht.“

Jeremia3

„Die […] Arbeit setzt vielmehr mit einem neuen Staunen ein: 
Einem Staunen darüber, dass einem in allen philosophischen 
Texten Bilder begegnen, auf die man als solche nicht geachtet 
hatte, auf die die Philosophen selber nicht aufmerksam mach-
ten, von denen man nicht weiß, nach welchen Regeln sie ver-
wendet werden, von denen man dächte, dass sie eigentlich dort 
ihre legitime Heimat hätten, wo der Philosoph Aristoteles sie 
zu gedeihen ermuntert hatte: im Bereich der Poesie.“

Bernhard H. F. Taureck4

„Historiker […] litten früher unter der Krankheit der Buchsta-
bengläubigkeit. Viele von ihnen hatten keinen Sinn für Sym-
bole. Viele von ihnen behandelten Dokumente als durchsichtige 
Quellen und achteten kaum auf deren Rhetorik. […] Welchen 
Weg die Geschichtswissenschaft in Zukunft auch einschlagen 
mag, eine Rückkehr zu dieser Buchstabengläubigkeit sollte es 
nicht geben.“

Peter Burke5

 1 Aus Mylo.
 2 Grimm, S. 8.
 3 Jer 22, 13 Luther 1545.
 4 Taureck (2004), S. 13 ff.
 5 Burke, S. 184.





Vorwort

Die vorliegende Untersuchung ist neben Ausbildung und Beruf in einer sich 
über etwa sieben Jahre erstreckenden Tätigkeit entstanden. Die zahlreichen mit 
diesem Zeitraum verbundenen Perspektivwechsel zwischen verschiedenen Theo-
rie- und Praxisfeldern habe ich als Gewinn für sie wahrgenommen. Wer ihr Ergeb-
nis liest, mag Anzeichen für einen solchen Forschungsverlauf darin erkennen, dass 
sich geringfügige Stilwechsel einstellen und bestimmte Autorinnen bzw. Autoren 
erst ab einer bestimmten Stelle oder nur in bestimmten Kapiteln regelmäßig als 
Bezugsgröße auftauchen. Auch wenn in jeder Phase der Arbeit an ihr insgesamt 
gearbeitet wurde, gibt es Teile, die seit langem relativ unverändert geblieben sind. 
Hierzu gehört – unüblicherweise – die Einleitung. Ich habe mich entschieden, sie 
so zu belassen, in einer widersprüchlichen Hoffnung: erstens, dass eine Einleitung, 
die nicht mit den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Einstellung der Arbeiten gesät-
tigt ist, der Leserin oder dem Leser einen leichteren Einstieg ermöglichen könnte; 
dass die wenigen, die sich die Mühe der Lektüre machen, so besser am Erkennt-
nisprozess des Verfassers teilhaben könnten. Zweitens hoffe ich, dass so etwas wie 
eine „offene“ Form entsteht, die die Unabgeschlossenheit der auf den nächsten Sei-
ten entworfenen Rechtsmetaphorologie unverkennbar macht.

Ihr Auslöser war eine mich faszinierende Selbstbeobachtung, die nicht so recht 
mit dem Habitus der Lehrpersonen in von mir besuchten Universitätsveranstaltun-
gen und dem Charakter der – in diesem Fall – Grundrechte als (abstrakte) Normen 
zusammenzupassen schien: Beim Erlernen und sodann Reproduzieren der Grund-
rechtsprüfung und ihrer Dogmatik (Schutzbereiche, Eingriffe, Schranken …) war 
es, als tauchten in meinem Kopf plötzlich Landschaftsbestandteile auf, wie durch 
einen nächtlichen Blitz nur schlagartig erleuchtet oder selektiv detaillierte Erinne-
rungsfetzen eines frühmorgendlichen Traums. In ihrem mit „Über das Entdecken 
und Erzählen der Vergangenheit“ untertitelten Interviewbuch zu den Arbeitswei-
sen wichtiger Historikerinnen und Historiker haben Kraus und Kohtz einen Ab-
schnitt „Witterung aufnehmen, oder: Von der Idee zum Text“ getauft. Sie benen-
nen darin „Spuren“ als „Ort, an dem stumme Dinge durch unseren Spürsinn ‚zum 
Reden gebracht‘ werden“.1 Die Witterung, die ich 2002 in einem Kölner Hörsaal 
aufnahm, ließ mich nicht los. Ihr nachspüren konnte ich aber erst durch die hier-
mit im Ergebnis vorliegende Arbeit.

Dafür, was ich außerhalb der Rechtswissenschaft als „Metapher“ vorfand, 
fehlte mir lange ein Begriff. Als ich auf den Begriff der Metapher bzw. die Ver-
suche, ihre Existenz zu begreifen, aufmerksam wurde, war schnell klar, dass sie 

 1 Kraus/Kohtz, S. 16, die Krämer, S. 19, zitieren.
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den zurzeit besten Schlüssel für die Phänomene bildete, deren Wirkung ich als 
Rechtswissenschaftler umso dringender unbedingt verstehen wollte, desto erfolg-
loser die Suche nach zufriedenstellender rechtswissenschaftlicher Literatur bei 
intensiven Bibliotheksrecherchen verlief. Dass mein Bedarf nach Antworten zu 
dieser Thematik kein ganz einsamer ist, ist mir aus vielen Gesprächen mit Kolle-
ginnen und Kollegen bekannt. Ich hoffe, es ein paar Menschen mit der gleichen 
oder ähnlichen Frage(n) durch die vorliegende Arbeit etwas zu erleichtern, ihrem 
Spürsinn zu folgen.

Es ist sehr zweifelhaft, dass ich meinem Spürsinn gefolgt wäre, ohne die von  
Anfang an unendliche Offenheit und die Geduld von Frau Prof. Dr. Carola Schulze. 
Ihre verlässlichen Erinnerungen an meine wenigen Verpflichtungen als ihr Dokto-
rand hatten immer ermutigende Gespräche zur Folge. Für ihre Unterstützung gel-
ten ihr meine Hochachtung und mein tief empfundener Dank! Besonderer Dank 
gilt auch Herrn Prof. Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler für seine interessiert, groß-
zügig und unprätentiös über- und wahrgenommene Funktion als Zweitgutachter.

Diese Arbeit ist Anne Freese, Wilhelm Knolle, Bernhard Burkert, Philipp Tä-
ger, Johanna Bergann, Roman Welsing, Lena Herrera Piekarski, Silke Friedrich 
und meinen Eltern zugeeignet.

Rückmeldungen zu dieser Arbeit empfange ich jederzeit gerne über meine  
E-Mail-Adresse post@joerg-schindler.de.

München, im Herbst 2015 Jörg Michael Schindler
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A. Einleitung

Am Anfang dieser Arbeit ist beträchtliche Unsicherheit der Rechts wissenschaft 
festzustellen, wo es um Metaphern in ihrem Aufgabenbereich geht. Und dieser wird 
vielfältig durch Metaphern bestimmt. Unterdessen haben die Sprachwissenschaf-
ten (einschließlich ihrer philosophischen Nachbardisziplinen), in deren primären 
Fokus die Erforschung sprachlicher Phänomene gehört, im 20. Jahrhundert Ver-
unsicherung und Engführung hinsichtlich der Metapher zugunsten eines kritischen 
Staunens überwunden.1 Zwei Zitate mögen hier repräsentativ den heutigen Stel-
lenwert der Metapher in den Sprachwissenschaften wiedergeben: „dass die Meta-
pher in Recht und Politik eine zentrale Rolle spielt, bedarf keines Erweises“2 und 
„today metaphor is no longer one figure among  others but the figure of figures“3. 
Diese Untersuchung will mit einer metaphorologischen Analyse des Rechts, die 
eine Theorie der Metapher im Recht voraussetzt, der Rechtswissenschaft ihre Un-
sicherheit nehmen und neue (Selbst-)Erkenntnispotenziale erschließen.

Eine Metapher kann zum Zwecke der Einleitung vorläufig definiert werden als  
die Verwendung eines Wortes für einen anderen Sachverhalt, als es ursprünglich 
(nach alter Diktion „eigentlich“) bezeichnet. Metaphernforschung wird zum Teil 
im Anschluss an Hans Blumenberg4 auch als „Metaphorologie“ bezeichnet, wobei 
dieser Terminus im Verlauf dieser Untersuchung doppeldeutig gebraucht werden 
wird, nämlich in einem methodologischen und in einem strukturellen Sinne. Die 
methodische Metaphorologie, zu deren pragmatischer Anwendung diese Unter-
suchung zum Ende hin in Form einer metaphorologischen Analyse des Rechts an-
leiten möchte, ist gegenüber einem allgemeinen Begriff der Metaphernforschung 
oder Metapherntheorie immer durch Historisierung gekennzeichnet.

Die Unsicherheit der Rechtswissenschaft ist erstaunlicher Weise dadurch ge-
kennzeichnet, dass seltene explizite Hinweise auf Metaphern in der Rechtssprache  
lange durch einen defensiven Ton gekennzeichnet waren, ohne dass ersichtlich war,  
wer die vermeintlich dominierende Auffassung einer metaphernfreien Rechtsspra-
che behauptete. So verhält es sich etwa, wenn Fritjof Haft in seiner seit 1978 un-
veränderten Juristischen Rhetorik ohne Nachweis beruhigt, dass „die juristischen 
Warnungen vor Metaphern und Bildern durchaus unangebracht sind“.5 Und Fried-
rich Müller und Ralph Christensen etwa bekennen in einer Fußnote: „Die Struk-

 1 Vgl. Kurz, S. 9 f.
 2 Kohl, S. 149.
 3 Culler, S. 189.
 4 Haverkamp, S. 237.
 5 Haft, S. 128.
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turierende Rechtslehre geht davon aus, dass Allegorien und Metaphern für das ju-
ristische Handeln unvermeidbar sind.“6

Andere Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler scheinen also 
durchaus davon auszugehen, dass Metaphern vermeidbar seien.7 Es ist, als komme 
die Rechtswissenschaft vorsichtig aus der Deckung, wo schon lange keine Angrei-
fer mehr anzutreffen sind. Denn weniger selbst vertreten werden als erinnert wird 
heute an Urteile wie dasjenige Hegels, der in seiner „Ästhetik“ schrieb: „Die Me-
tapher aber ist immer eine Unterbrechung des Vorstellungsganges und eine stete 
Zerstreuung, da sie Bilder erweckt und zueinanderstellt, welche nicht unmittel-
bar zur Sache und Bedeutung gehören und daher ebensosehr auch von derselben  
fort […] ziehen.“8 Dabei war selbst Hegel anders, als es diese eine Aussage sugge-
riert, kein ‚Feind‘ metaphorischer Ausdrücke schlechthin.

Zutreffend wird darauf hingewiesen, metaphernkritische Haltungen der Gegen-
wart seien weniger durch Ablehnung als durch Ignoranz gekennzeichnet.9 Heute 
ist es wohl richtig zu sagen, dass Metaphern in der Rechtswissenschaft nur verpönt 
zu sein scheinen, weil einerseits das juristische Sachlichkeits- und Rationalitäts-
ideal verlangt, „dicht an der rechtlichen Sache entlang [zu] formulieren“,10 dem an-
dererseits das Metaphorische nach überkommenem, aber irrtümlichem Vor urteil 
schlechthin zuwiderläuft. Dass Differenzierungsbedarf besteht, ist leicht dadurch 
zu belegen, dass, wer „Sachlichkeit“ in Hinblick auf gedankliche „Inhalte“ for-
dert und damit Metaphern „abzulehnen“ meint, sich scheinbar schon in einen per-
formativen Widerspruch verfängt; den Selbstwiderspruch einer nur vermeintlich 
postrhetorischen juristischen Rhetorik.11 Diese Untersuchung möchte dazu beitra-
gen, diesen Selbstwiderspruch produktiv aufzulösen.

 6 Müller/Christensen (2009), Rz. 153 (Fn. 419).
 7 So verbindet etwa Dürig, in: Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, S. 154, bild-
haftes Sprechen mit „Studenten […], die televisions-getrimmt sind und visuell aufnehmen“; 
Groß: „Einen höheren Wert als Metaphern sollte man den üblichen Auslegungsmethoden zu-
weisen“; Gruschke, S. 37, findet bestimmte „Metaphern“ „einfach, anschaulich und irrefüh-
rend“, ohne dass er eigene Metaphern als solche markiert; für Hattenauer, S. 279, zit. nach  
Lobenstein-Reichmann, S. 381, halten sich „[g]ute Juristen […] an das Gesetz und die verein-
barte Fachsprache“ und „meiden daher Beispiele, Bilder und Metaphern“; Ipsen (1998), S. 41 
(Rz. 117), findet in der Grundrechtsdogmatik „jede metaphorische oder sonstwie sugges-
tive Begrifflichkeit schädlich“; Seckelmann, S. 424: „Metaphern lassen sich […] wohl nicht  
vermeiden.“
 8 Hegel (2006 [1835–1838]), Abschnitt II.I.B.3.a)γ)γγ). Vgl. aber auch zu Aristoteles’ nega-
tiver Bewertung von „Metaphern“ im wissenschaftlichen Gebrauch Rapp (2002a), S. 927 f., 
und die Nachweise zur wohl überwiegenden Geringschätzung der Metapher in der Philosophie-
geschichte bei Jain, S. 29 ff., Lakoff/Johnson (2008 [1980]), S. 216 ff., Lakoff/Wehling, S. 21.
 9 Haefliger, S. 38 ff., der den Grund dafür überzeugend vor allem im Erkenntnisbegriff der 
modernen Kommunikationstheorien sieht, denn die metaphorologische Leistung bestehe ge-
wiss nicht im Postulat einer ‚idealen Sprechsituation‘ im Sinne Habermas.
 10 Gast, Rz. 1158; vgl. für die Sprache der Gesetze Schneider (2002), S. 261 ff. Zur positi-
ven rechtswissenschaftlichen Literaturlage unten B.II.
 11 Mit Steinhauer (2008), S. 182, ließe sich von einer „Pathologie juristischer Selbstbeob-
achtung“ sprechen.
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I. Wissenschaft und Stil

Auf grundlegender Ebene ließe sich zunächst fragen, ob es beim Thema ‚Meta-
pher und Recht‘ nicht bloß um eine Stilfrage gehe, also um eine bloße Äußerlich-
keit und mithin eine Nebensache. Mögen Metaphern auch aus allgemeinen sprach-
lichen Gründen unvermeidbar sein, so müsste dieser Umstand doch noch keine 
Auswirkungen auf das Verständnis des „Propriums“, des Wesentlichen des Rechts 
haben. Unvermeidliche Metaphern könnten dann besser oder schlechter gewählt 
sein, letztlich ginge es ‚nur‘ um Gefälligkeit, Sozialadäquanz, das Ornament ju-
ristischer Sprache.

Dagegen spricht die Behauptung, die Katharina Gräfin von Schlieffen so formu-
liert hat, dass das Recht so gut sei wie der Stil, den der Mensch beherrsche. Und dass 
der juristische „Stil, der […] das vorherrschende Muster der rechtsrhetorischen 
Praxis ist, einem Selbstverständnis entspricht, das keine moderne Methodenlehre 
mehr auszusprechen wagt: Die Sachlichkeitsattitüde behauptet eine Welt, in der 
das Sollen als ein wahrhaft erkennbares Sein existiert und das Konkrete wie das 
Abstrakte, das Normative wie das Faktische zu einem innerlich logischen, konsis-
tenten Kosmos verschmelzen.“12 Könnte dieses Selbstverständnis vielleicht bes-
seren Gewissens aufrecht erhalten werden, wenn man sich seine Metaphorizität 
(„Sachlichkeit“) bewusst machte?

Wer diese Frage verstanden hat, den wird sie nicht mehr verlassen. Wie auch 
immer, dem dargestellten Selbstverständnis folgt in methodischer Hinsicht eine 
posi tivistische Orientierung.13 Es ist davon auszugehen, dass der über bloße Igno-
ranz hinausgehende, vermeintliche Misskredit der Metapher in der Rechtswis-
senschaft – verbunden mit der fehlenden Bekanntheit seiner Vertreterinnen und 
Vertreter – mit der strukturellen Bedeutung dieser Orientierung für den rechts-
wissenschaftlichen Diskurs selbst erklärbar ist. Für die Funktion des methodi-
schen Positivismus ist übrigens die Unterscheidung zwischen Naturrechtslehre 
und rechtsphilosophischem Positivismus nicht wichtig.14 Wichtig ist dagegen in 
jedem Fall der Vergleich mit den Naturwissenschaften, aus dem sich die positivis-
tische Grundhaltung letztlich speist.15

Der Germanist Gerhard Kurz hält zu Metaphern fest: „Auch in wissenschaft-
lichen Theorien, so antimetaphorisch sie sich geben, spielen Metaphern eine theo-

 12 Sobota, S. 152 f.
 13 Vgl. Sobota, S. 138; Steinhauer (2008), S. 174, spricht im Hinblick auf die Moderne von 
einer „positivistischen und nachpositivistischen Rechtswissenschaft, die ihre Autonomie auch 
noch über die Behauptung gereinigter juristischer Kommunikation sichern möchte“.
 14 Vgl. Sobota, S. 137 ff.
 15 Engisch, S. 9, führt die „immer wieder nötig werdende Selbstbehauptung der Rechts-
wissenschaft gegenüber Anzweiflungen, die sich bei einem Vergleich mit den Wissenschaften 
von der Natur einstellen“, interessanterweise darauf zurück, dass beide Wissenschaften „Ge-
setzeswissenschaften“ seien. Ursächlich ist mithin womöglich eine Metaphorik.


